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Zur Anfrage der Fraktion P2 vom 03.09.2021 (21-16846) wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Grundsätzlich stehen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Braunschweig entsprechend 
des Masterplans Sport 2030 der gesamte öffentliche Stadtraum als potentieller 
Bewegungsraum zur Verfügung. Insbesondere die städtischen Grün- und Parkanlagen 
bieten hier besonders hohe Anreize für Sport und Spiel. 

Im Innenstadtbereich bietet die Spielfährte punktuelle Bewegungsanreize. Um dieses 
Potential gerade im innerstädtischen Bereich zu sichern, möchte die Verwaltung dieses 
wichtige Bewegungsangebot zukünftig qualitativ und quantitativ verbessern.

Die Öffnung von Schulhöfen als öffentlicher Spielplatz bedarf in jedem Einzelfall einer 
verwaltungsinternen Abstimmung. Insbesondere unter dem Aspekt des beschlossenen 
Ausbaus der Ganztagsangebote von Grundschulen wird dieses zusätzliche potentielle 
Spielplatzangebot voraussichtlich weniger bedeutsam bzw. nur temporär (z.B. an 
Wochenenden) nutzbar sein.

Die Situation in der Nordstadt bedarf einer erneuten genaueren Betrachtung, da die 
strukturellen Veränderungen aufgrund der Bauprojekte der letzten Jahre in der Analyse nicht 
berücksichtigt werden konnten.

Zu Frage 2:

Die Spielraumanalysen dienen in erster Linie als Planungs- und Handlungsgrundlage für 
Sanierungen sowie zur Festlegung von Finanzbedarfen. 

Die Stadtbezirksräte werden mit Einzelauswertungen ihrer Stadtteile informiert. Die 
gesamtstädtische Auswertung liegt dem Grünflächenausschuss vor und ist damit auch für 
die Öffentlichkeit einsehbar.           

Zu Frage 3:

Die Erstellung der Spielraumanalysen erfolgte als fachliche Bestandsaufnahme mit 
anschließender Erarbeitung von Planzielen und Maßnahmenempfehlungen. Auf Basis dieser 



fachlichen Auswertungsergebnisse erfolgt die Planung für die einzelnen Spielplätze, die 
einer Sanierung bedürfen. Diese Planung wird u.a.unter Beteiligung des Behindertenbeirates 
durchgeführt. 
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